
Staatliche Förderung des 
Güterkraftverkehrsgewerbes 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Lkw-
Maut wurde vereinbart, das deutsche Güterkraft-
verkehrsgewerbe zur Angleichung der Wettbe-
werbsbedingungen in Europa durch bestimmte 
Mautharmonisierungsmaßnahmen zu entlasten. 
 
Neben der bereits durchgeführten Absenkung der 
Kraftfahrzeugsteuer und dem Förderprogramm für 
die Anschaffung emissionsarmer schwerer Nutz-
fahrzeuge (sog. Innovationsprogramm) werden 
auch im Jahr 2012 folgende weitere Fördermaß-
nahmen umgesetzt: 
 
¾ Förderprogramm „De-minimis“ für 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Umweltschutzes  

 

 
¾ Förderprogramm „Aus- und Weiter-

bildung“ für Maßnahmen der Aus- 
und Weiterbildung, der Qualifizierung 
und Beschäftigung in Unternehmen 
des Güterkraftverkehrs 

 
Ansprechpartner und Bewilligungsbehörde ist in 
beiden Fällen das Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG). 
 
 
Förderberechtigt sind Unternehmen, die 
gewerblichen Güterkraftverkehr oder 
Werkverkehr betreiben und Eigentümer 
oder Halter von in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen zugelassenen schweren Nutzfahr-
zeugen sind. Schwere Nutzfahrzeuge in 
diesem Sinne sind Kraftfahrzeuge, die aus-
schließlich für den Güterkraftverkehr be-
stimmt sind und deren zulässiges Gesamt-
gewicht mindestens 12 t beträgt. 

Förderprogramm „De-minimis“ 
 
 
Im Rahmen des „De-minimis“- Förderprogramms 
werden folgende Maßnahmearten (mit den nach-
folgend angegebenen Förderhöchstbeträgen je 
Maßnahme) gefördert: 

 
• Fahrzeugbezogene Maßnahmen  

jeweils bis 3.600,- € 
 

(z. B. Fahrerassistenzsysteme, Sicher-
heitseinrichtungen, Partikelminderungs-
systeme) 

 
• Personenbezogene Maßnahmen 

jeweils bis 1.400,- € 
 

(z. B. Sicherheitsausstattung und Berufs- 
kleidung des Fahr- und Ladepersonals 
bzw. Disponenten) 

 
• Maßnahmen zur Effizienzsteigerung  

jeweils bis 2.500,- € 
 

(z. B. Beratungen zu umwelt- und sicher-
heitsbezogenen Fragen der Unterneh-
mensführung, Telematiksysteme) 

 
Innerhalb des Förderhöchstbetrages je Unter-
nehmen (2.000 € multipliziert mit der Anzahl der 
zum 30. September 2011 auf das zuwendungs-
berechtigte Unternehmen zugelassenen schwe-
ren Nutzfahrzeuge) können für zuwendungsfähi-
ge Kosten Zuschüsse in Höhe von bis zu 90 % 
gezahlt werden. Die jährliche Zuwendung ist je-
doch begrenzt auf maximal 33.000 € je Unter-
nehmen. 
 
 
 

Förderprogramm „Aus- und 
Weiterbildung“ 
 
Mit der Umsetzung des Förderprogramms 
„Aus- und Weiterbildung“ werden die folgen-
den Maßnahmen gefördert: 
 

• betriebliche Ausbildungsverhältnisse 
zum Berufskraftfahrer und zur Be-
rufskraftfahrerin 

 
• Weiterbildungsmaßnahmen von Be-

schäftigten in Unternehmen des Güter-
kraftverkehrs mit schweren Nutzfahr-
zeugen in Form von Lehrgängen,  
Seminaren und Schulungen 

 
Bei betrieblichen Ausbildungsverhältnissen 
zum Berufskraftfahrer/ zur Berufskraftfahrerin 
können pauschal zuwendungsfähige Kosten in 
Höhe von bis zu 50.000 € je Ausbildungsver-
hältnis gefördert werden. 
 
Bei Weiterbildungskosten werden als zuwen-
dungsfähige Kosten anerkannt: Personalkos-
ten der Ausbilder bei internen Schulungen, 
Seminargebühren externer Anbieter und zur 
Abgeltung sonstiger Kosten eine Pauschale in 
Höhe von 40 € je Teilnehmer und Schulungs-
tag zuzüglich 20 € je Teilnehmer und Über-
nachtung bei mehrtägigen Maßnahmen. 
 
Von den zuwendungsfähigen Kosten werden 
bei kleinen und mittleren Unternehmen bis zu 
70 %, bei Großunternehmen bis zu 60 % ge-
fördert. 
 
 

Wichtig! 
 

Gefördert werden nur Maßnahmen, mit denen
nicht vor dem 1. Januar 2012 und nicht vor
Eingang des Antrags beim Bundesamt be-
gonnen wurde. 

Wichtig! 
 

Gefördert werden nur Maßnahmen, mit denen
nicht vor dem 1. Januar 2012 und nicht vor
Eingang des Antrags beim Bundesamt be-
gonnen wurde.  
 



 
 
Fristen und Hinweise 
 
Bis zum 15. Januar 2012 (Förderprogramm „Aus- 
und Weiterbildung“) bzw. bis zum 28. Februar 
2012 (Förderprogramm „De-minimis“) müssen die 
Anträge vollständig und unterschrieben beim Bun-
desamt für Güterverkehr eingegangen sein. 

 
Die Antragsbearbeitung erfolgt grundsätzlich in der 
Reihenfolge des Antragseingangs. Maßgeblich ist 
das Datum, zu welchem der Antrag vollständig 
beim Bundesamt für Güterverkehr vorliegt. 
 
Die Zuwendung wird erst nach Vorlage und Prü-
fung des amtlichen Verwendungsnachweises nach 
Maßgabe des Prüfungsergebnisses ausgezahlt. 
 
Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich mit 
dem Eingang des Antrags bei der Bewilligungsbe-
hörde, frühestens jedoch zum 01. Januar 2012.  
 
 
Antragsformulare 
 
Die Antragsformulare sowie entsprechende Aus-
füllanleitungen und Merkblätter finden Sie im Inter-
net unter www.bag.bund.de. 
 
 
Bitte beachten Sie auch die weiteren Informa-
tionen auf der Internetseite des Bundesamtes 
unter www.bag.bund.de. Sie finden hier unter 
anderem die den Förderprogrammen zugrun-
deliegenden Förderrichtlinien und Maßnah-
menkataloge, Ausfüllhinweise sowie einen Ka-
talog von häufig gestellten Fragen. 
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Bundesamt für  
Güterverkehr 

 
Postfach 19 03 11 

50500 Köln 
 

Service-Nummer: 0221 5776-2699 
(Mo.-Do. 9-11:45 u. 13:15 -15 Uhr, Fr. bis 14.30 Uhr) 

 
E-Mail:  

„info.foerderprogramme@bag.bund.de“
 

Internet:  
„www.bag.bund.de“ 

 
 
 
 

Stand: September 2011 
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